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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Ing. Murer und Kollegen, Nr. 428/J, betreffend Voll­

ziehung des Forstgesetzes durch die Länder im Rahmen der mittelbaren 

Bundesverwaltung, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

Nach den Berichten der Forstbehörden in den Ländern wurden bis jetzt 

122 Erhebungen gemäß §§ 51 und 52 Forstgesetz 1975 begonnen. 

Zu Frage 2: 

Insgesamt wurden davon bis heute 11 Verfahren abgeschlossen. 

Zu Frage 3: 

Nach den §§ 49 und 50 Forstgesetz 1975 wurden in den Bundesländern 
insgesamt 34 Verfahren eingeleitet. 
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Zu Frage 4: 

Davon wurden 13 Verfahren abgeschlossen. 

Zu Frage 5: 

Gemäß Art. 102 B~VG obliegt die Vollziehung des Abschnittes IV C des 

Forstgesetzes den Landeshauptleuten und den ihnen unterstehenden 

Behörden. 

Ich weiß, daß die Landeshauptleute um eine zUgige Abwicklung sehr 

bemUht sind. Ich werde aber die Gelegenheit wahrnehmen, auf die 

Wichtigkeit der im Abschnitt IV C des Forstgesetzes vorgesehenen 

Maßnahmen hinzuweisen. 

Zu Frage 6: 

Auf Grund eines Erlasses des Bundesministers fUr Land- und Forst­

wirtschaft vom 22.11.1984 sind die Landeshauptmänner verpflichtet,' 

jeweils am Jahresende schriftlich zu berichten, welche Ma~nahmen die 

Forstbehörden zur Vollziehung des Abschnittes IV C d~s Forstgesetzes 
1975 (forstschädliche Luftverunreinigungen) gesetzt haben. 

Die mit der Vollziehung dieses Abschnittes des Forstgesetzes be~ 

trauten Beamten werden darUber hinaus regelmäßig vom Bundesmini­

sterium fUr Land- und Forstwirtschaft eingeladen, Uber die von ihnen 

durchgefUhrten Maßnahmen zu berichten und Uber allfällige Probleme 

in diesem zusammenhang zu diskutieren. 

Der Bundesminister: 

478/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




